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Betreff: 
Besetzung des Umlegungsausschusses der Stadt Olfen gem. §§ 45 ff Baugesetzbuch (BauGB) 
 
 
Beratungsfolge: 
06.05.2010 Rat der Stadt Olfen 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Rat der Stadt Olfen beschließt, den Umlegungsausschuss der Stadt Olfen nach Ablauf der 
letzten Wahlzeit für weitere 5 Jahre gem. §§ 45 ff Baugesetzbuch (BauGB) in Verbindung mit der 
entsprechenden Durchführungsverordnung wie folgt zu bestellen: 
 
1. Vorsitzender   Herr Beigeordneter Dr. Thomas Robers, Stadt Coesfeld 
Stellvertreter    Herr Gemeindeoberrechtsrat Franz-Josef Rickert, 
     Gemeinde Nottuln 
2. Vermessungstechnischer 
Sachverständiger   Herr KOVR Jochen Hanses, Kreis Borken 
Stellvertreter    Frau KOVRin Eva Börger, Kreis Unna 
 
3. Bewertungsachverständiger Herr Ltd. Kreisvermessungsdirektor a.D. 
     Manfred Dicke 
Stellvertreter    Herr Dipl.-Ing. Guido Roters, Kreis Coesfeld 
 
Die Zahlung von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeldern erfolgt entsprechend der 
bisherigen Verfahrensweise. 
 
 
 
 
 
Begründung: 
In 2004 wurde erneut ein Umlegungsausschuss bei der Stadt Olfen eingerichtet. 
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Gem. der entsprechenden Durchführungsverordnung bleiben die aus den Mitgliedern des Rates 
bestellten Mitglieder des Umlegungsausschusses im Amt, bis der neu gewählte Rat ihre Nachfolge 
geregelt hat. Nach der Kommunalwahl ist eine entsprechende Bestellung erfolgt. 
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Die Amtsdauer der bestellten übrigen Mitglieder des Umlegungsausschusses beträgt 5 Jahre. Diese 
in 2004 erfolgte Bestellung ist zwischenzeitlich abgelaufen. Die Positionen des 1. Vorsitzenden, des 
Vermessungstechnischen Sachverständigen und des Bewertungssachverständigen sind inkl. der 



Vertreter neu zu bestellen. Die bisherigen Amtsinhaber sollen die Aufgaben entsprechend 
weiterführen. 
 
 
   

   
Beigeordneter  Bürgermeister 

 
 
 
 
 


